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veraum [Enllius trag. 258 R] X 18, 3 manns uxoris] leg. man.
snorum XI 16, 7 Ms. iratus Hortatur: leg. ratus R. B. XII 3
Ueberschrift Tullii Ciooronis] leg. Tironis RB. 5, 7 et exploratior
oommodorumque delectus] leg. et expl. commodorum incommodo­
rumque diJectus. R B. 12, 4 &KOtvOVOllrDt] leg. dVOtKOVO,LLllmt R.B.
XIII 8, 2 rhetoriois] fo. tbeoreticis R. B. 24, 20 neois miranda]
lege necis miseranda 29, 6 ore parvo atque 00.] leg. ore, orine
atque 00. XIV 4 4 1f(lOI; rpllotl~] leg. 1l:(lOrJepiÄoiJI; R B. XV 29
nomen est luliumJ forte leg. Gellium R.B. XIX 12, 10 in oorpore]
leg. in torpore R. B.

Der Gelehrte, weloher die Pariser oodd. ool1a.tionirte, hat
ausserdem manohe Stellen aus griech. und lat. Auctoren oitirt· zur
Erläuterung des Gellius. Zu XIV 6 p. 386 bemerkt er: Ex Ms.
Regio num. CIOIOCCCCXCnx (wohl eine der Nummern, mit welchen
die Hdschr. in der Bibliothek des Schlosses zu Fontainebleau ver-

b ) 102 ' ~ < -, < , -se en waren , p. 6V wut Oft'1'J(lLlCOUl OUXOUJ 6t'(ltOKOJlrat 'rotaVIa

lOO'lJ1'1Jrpa em.
London. A. Stacbelscheid.

P. Rubrtos Ba.l'bal'us.

Bis vor nicht gar Zeit bestand in der Liste der Statt-
halter von ten den Jahren 24 V01' ehr. = 730 und
8/746 eine em ndliche Lücke. Den Anfang zur Ansfüllung der­
selben machte C. Wescher, indem er im BUllettino des archäolQgi­
schen Instituts v. J. 1866 S. 51 die fQIgende Inschrift von Philae
veröffentlichte: AfJWK(!J:ro(!L ](uluuf!t ~Eßa(J7:1ji UWT.ij(!L xu~ 6-tli!!rhll
L tr/ ~n~ IIon'Alov Toß(!lov BIJ.{!ßa(!ov. P.Rubrius Barharus war
also im J. 13 v. Ohr. 741 Praefeot von Aegypten. Hierzu ist
bei Gelegenheit des Transportes des unter dem Namen <Nadel der
Cleopatra' bekannten Obelisken an dessen Basis eine bilingue In­
schrift 1 entde(lkt wQrden, welche bezeugt, dass derselbe Barbarus
anch bereits im achten aegyptieohen Regierungsjahre des Angustus
die Praefeotur von Aegypten innegehabt hat. Die Insohrift, ist
von Neroutsos im BUlletin de eorrespondence hellfmique t, I p.877
(vgl. t. II p.178), WQhel' sie MQmmsen (Eplum~, epigr. t, IV p.26
ri. 34) wiederholt bat, veröffentlioht worden, Danach lautet die
auf der Innenseite der Basis befindliche lateinisohe Fassung: An1Lo
VIII A1.tgUSti Oaesaris Ba1'bat·us praef. Aegypti posuit arohit6c­
ta1ue Pontio, die grieohische auf der Aussenseite L rl Kaloa(lUf; Ba(l-

1 Eine ganz gleichlautende bilingne JnschriftistinjüngsterZeit eben­
falls auf dem Rücken eines Krebses von Kupferbronze, der dem Zwillings­
bruder des oben genannten Obelisken als Stütze diente, aufgefunden und
von Georg Ebers in der Augsb. aUg. Zeitung v. 17. Jan. 1880 Beil.
S. 244 mitgetheilt worden.
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fJaflor; dVJ9l]ICB aext.Elf;covoinor; II011.lov. Nun beginnt bekanntlich die
Zählung der aegyptischen Regierungsjahre der römischen Kaiser
mit dem 29. August des J. 724. Demgemäss muss die Inschrift
von Alexandria zwischen dem 29. August 731 und dem 28,August
732 gesetzt worden sein. Damit stimmt auch vortrefflich Alles
überein, was uns über den unmittalbaren Vorgänger des Barbarus
im Amte überliefert wird: Denn Mommsen (Res gestae clivi Au­
gusti p. 74.) hat entgegen der Annahme von Labns nnd Anderen
nachgewiesen, dass O. 1 Petronius und nicht Aelius Gallus in den
Jahren 731 und 732 in Aegypten Statthalter gewesen ist (vgl.
Joseph. Antiq. Iucl. XV 9, 1 s.; Dio LIV, 5, 4), während diesem
mit grösserer Wahrscheinlichkeit die freien Jahre 128-730 zuge­
theilt werden müssen. Der späteste Termin also, wann Barba.rus
die ägyptische Praefectur übernommen hat, ist der 28. August des

. J. 732: wahrscheinlich ist er jedoch dem Petrouius schon früher
gefolgt, keinesfalls aber vor Ende des Jahres 731. Denn dass er
im Laufe dieses Jahres noch in Italien verweilt hat, dafür gibt
6S ein sicheres bis jetzt freilich noch nicht verwerthetes Zeugniss
einer Inschrift von Oasinum in Oampanien (J. R. Neap. 4229).
Dieselbe lautet: Imp. Oaesari clivi f. Augusto oos. XI. iJlnp. VlI
tribunic. potesta[te] P. Rubrius M. f. Mae(cia) Barba . ....
Dass das jetzt verstümmelte Oognomen, von dem auf dem Steine
nur die Buchstaben MAELARBA übrig sind, richtiger durch Bat·~

barus als durch das von Kellermann vorgeschlagene Barbatus er­
~änzt wird, halte ich. für unzweifelhaft, wie auch bereits Mommsen
tvgl. Index s. v. Barharus p. 4(4) an diese Ergänzung gedacht
hat. Ebenso wird, weil nach tribunic(ia) potestate nicht gut noch
ein Zahlzeicheu auf dem Steine hat Platz finden können, die An­
nahme desselben Gelehrten, dass die Inschrift aus dem J. 731
stamme, wohl keinen Widerspruch finden. . Hat aber Beides seine
Richtigkeit, so gewinnen wir daraus litr Barharus die Be­
stätigung, dass er während der ersten sieben oder acht Mo­
nate:! dieses Jahres noch in Italien gewesen ist. Seine Ver-

l Plinius (nat. hist. VI 29, 181) gibt ihm den Vornamen Publius;
Strabo (XVII 1, 3. 53 s.) und Josephus (a. a. 0.) nennen ihn einfach
Petroniue. Indess scheint die Angabe des Dio Cassius, der ihn Gaius
nennt, mehr Glauben zu verdienen. Ans der Combination Borghesi's
(Oeuvres lU 342 ss. 363 s.), dass der cnrator locorllmpublicormn iudi·
candorum, C. Petronius Umbrinus (G. L L. VI 1266), welchen er mit
dem auf einer Tessera (0. L L. I 766) genannten Consul suffectus eines
unbekannten Jahres, nach seiner Ansicht des 5.25/778, identificirt hat,
der Sohn des tischen Praefecten gewesen sei, lässt sich jedoch
kein Argument Gaius entnehmen, da dieselbe höchst unsicher ist.

2 Nach Ausweis der von Mommsen RÖm. Staatsr. 11 2 S. 772 A. 1
. n fällt die Verleihung der tribunicischen

G zwischen den 14. Jmli und 15. Juli desJ. 731 nach
Niederlegung des eilften Consulats von Seiten des Augustus. Mit
grosser Wahrscheinlichkeit hat Mommsen a. a. O. S. 773 A. 4 den
26. Juni als den Tag der Uebernahme angenommen.
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waltung Aegyptens hat demnach höchst wahrscheinlich nicht vor
dem Anfang des J. 732 begonnen und sicher bis zum J. 741
gewährt. Ob er auch noch nach diesem Jahre in seiner Stellung
verblieben ist, lälist sich nicht feststellen, ist jedoch nicht gerade
unwahrscheinlich, da wenigstens der nächste Amtsnachfolger, von
dem wir bis jetzt Kenntniss haben, Üämlich Turranius, nach der
jetzt am besten beglaubigten Lesart der' ihn betreffenden Inschrift
von Philae (0. I. G1". III 4923 u. Add. p. 1227) erst im 2.3. Re~
gierungsjaltre des Augustus oder im J.8/7 v. Ohr. 746/747 er­
wähnt wird.

Durch. die Inschrift erfahren wir zugleich, in w('llcher Tribus
er eingeschrieben war. und dass sein Vater Marcus hiess. Er dürfte
daher vielleicht der Sohn jenes M. Rubrius gewesen sein, welcher
im J.47 v. Ohr. = 707 unter Gato iu Africa gedient hat und im
folgenden Jahre als dessen Stellvertreter in Utica von Plutarch
(Oato min. 62 ss.) erwähnt wu:d.

SuUa CeriaUs.
Unter df1njenigen, welche der WiIlkühl'herrschaft eines Be­

liogabalull im J. 219/972 zum Opfer fielen, wird uns auch der Le­
gat von Cappadocien, Bulla mit Namen, erwähnt. Heliogabal Iiess
ihn umbringen, weil er, wie Dio (LXXIX 4,5), dem wir überha.upt
die Runde von ihm verdanken, bericbtet lnoAVlfpar,,6vE' nva xa~

8., 'tEHXTCElJi:p/JElr:; .on' aV7:Qv b. <PdJpTJf; alf~l!.1jtJfi 'Wl{; tJ.pa~rfrC(l.tr;
'lOt!; Kli'A'ltxo'ir:; olxMc /-um1 .;p, 'Ljj Bt8'uVLrr: X8tft(l.tJlav, l/l il 'Lmx
ii1lE.ae(X~(l.V, amOVlTIF, und hielt es dann nicht einmal dei' Mühe
werth, von dem Vorgang den Senat in Kenntniss zu setzen. Die
Schriftsteller und scheinbar auch die Denkmäler aus dieser Zeit
schweigen über ihn. Die Provinz, der er vorgestamlen hatte, war
seit den armenisch-parthischen Kriegen des Trajan und noch mehr
seit den groBsen Feldzügen des L. Verus eine starke Vertheidigungs­
linie gegen etwaige Angriffs- und Eroberungsgeliiste der benach~

barten innerasiatischen Völkerschaften, zugleich aber auch eine be­
deutende Ausfallpforte für die römische Aunexionspolitik geworden.
Desshalb standen in ihr nicht bloss zwei ganze Legionen und ver­
schiedene ldeinere über die einzelnen festen Punkte des Landes
vertheilte Detachements von Auxiliartruppen, sondern ihr Ober­
commandant war auch seit den Zeiten Vespasialls ,vegen der Wich­
tigkeit seiner Stellung und der Grösse der ihm unterstellten Truppen~

massen jedesmal ein Consular. Ist dies der Fall, so muss Sulla
das COllsulat vorher bekleidet haben. Die Fastellverzeichnisso
lassen uns zwar ebenso wie die meisten mit Consulal'daten ver­
Behenen Inschriften aus dieser Zeit für die Feststellung der Zeit
desselben gänzlich im Stich. Und wÜrden überllaupt nicht im
Stande sein, dieselbe zu ermitteln, wenn nicht der Umstand, dass
er ein doppeltes Cognomen geführt hat, uns ihn in einem der Con­
sules ordinarii des Jahres 215/968' wiedererkennen liess. Durch
eine kÜl'zIich von Benzen {Annali (leU' Inst. XLVI, 1874, p. 129)
veröffentlichte Inschrift des Vatikanischen Museums, welche folgendes
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Datum trägt: VII Kal. Oct. M;accio Laeto II ct Bulla Oeriale cos.,
steht es fest, dass der zweite Consul des erwähnten Jahres Sulla
Oerialis geheissen hat, der sonst auf den Inschriften allenthalben
nur Oerialis genannt wird. VgI. O. L L. III 1063. 5185. VI 1987.
2130. 3002. Imcr. Neap. 1451 O. L ,Riten. 1322 Renier, Inser.
de l'Alg. 2584. Dieser Bulla Cerialis ist aber ohne Zweifel der
von Hellogabal ermordete Statthalter von Cappadocien gewesen.
Dafür spricht einmal das in dieser Epoche der römischen Geschichte
höchst seltene. Vorkommen dea Cognomena Sulla, so dass das Zu­
lll!.mmentreffen der Namen nicht bloss Zufall sein kann. Dann
aher war Cappadocien eine del'jenigen Provinzen, deren Verwaltung
von .den Kaisern nicht lange nach der Bekleidung des Oonsulates
ühertragen zu werden pflegte. So ist Statius Priacus, Consul im
J. 159/912, drei Jahre nachher Legat Oappadociens an Stelle des
vom Partherkönig Vologaeses III niedergemachten P. Aelius Seve­
rianus Maximus geworden (Lucian., Quomodo hist. sit conser. 21.
25. Dio cp. LXXI 2. O. I. L. VI 1523). Ihm folgte P. Martius
Verus, der im J. 1'66/919 die Fasces geführt hat (Orelli 4038.
Dipl. LXI: Eph. epigr. II 460. Dio ep. LXXI 23 Suidas s. v.
Md(>.w~). Und L. Burbuleius Optatus Ligarianus, welcher im
J. 138/891 als Nachfolger des bekannten griechischen Schriftstellers
Flavius Arrianus in der capPltdocischen Legation el'scheint (B01'g­
hesiOeuwes lv 158. Renier, Journal des Sal/Jants 1876 p. 442 ss.),
ist nach einer höchst wahrscheinlichen Berechnung um das J. 135/888
zum summus honor gelangt. Vgl. Klein, Röm. VerwClU't,ngsbeatnten
I S. 110 f. Dasselbe geringe IntE'rvall zwischen der Legation des
Bulla und dem Conslliatsjahr des Sulla Cerialis macht aber auch
die Identität des Legaten mit dem Consul mehr als wahr­
scheinlioh.

L. TutilillS PontianllsGentianus•
.Unter den Liebhabern der Faustina nennt Oapitolinus (v. An­

ton. plllilos. 29, 1) mehrere, welche Marc, Aurel, obgleich er ihren
galanten Umgang mit 8~iner Gemahlin kannte, dennoch zu ver­
schiedenen hohen Posten befördert hat. Einer derselben heisst in
den Handschriften und in den Ausgaben bis auf den heutigen Tag
Utilius. Mit Ausnahme einer einzigen Inschrift (0. 1. L. V 4128),
die jedoch nur durch eine Abschrift von Gnoochi überliefert ist,
kenne ich kein Zengniss für diese Nameuilform. Uebr~ens be­
zweifele ich auch sehr, dass der Galan der Faustina' Utilius ge­
heissen hat. Scaliger hat schon geleitet von dem ihm eigenen
feinen Gefühl für alles Sprachliche Tutilius für Utilius in den 'fext
des Capitoliuus setzen wollen. Und zwar mit vollem Recht. Nur
hätte er nicht Tutilium durch Auswerfung des dazwischen stehen­
den el; mit Tertullum als zu eiuem Namen gehörend enger ver­
binden sollen. Denn dann verlangte die Symmetrie, dass auch den
übrigen Oognomina das Gontilicium beigefügt, wurde, wie bereits,
Gruter hervorgehoben hat. Dass aber 'futilius 1 die wahre Na-'

t Gruter wollte Vitlllus bei ~pitolin herstellen mit Rücksicht auf
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mensform des Mannes ist, ergibt sich hinlänglich aus der Ver­
gleichung mit den seit jener Zeit zum Vorschein gekommenen In­
schriften, in denen Mitglieder dieser Gens erwähnt werden, ins­
besondere aber aus der Thatsjtche, dass gerade aus dieser Zeit ein
Tutilius sich nMhweisen lässt, der hohe Aemter und' EhrensteUeu
bekleidet hat, was ja Capitolin eben von dem Liebhaber der Fau­
stina berichtet. Es ist dies L. Tutilius Pontianus Gentianus,
welcher im J. 183/936 am 8. Februar (VI id. Februar.) in den
Arvala.cten dieses Jahres (0. I. L. VI 2099) als Consul suffootus
genannt wird. Er muss also unter Mare Aurel die dem Consulat
voraufgehenden Aemter in ihrer gesetzlich fixirten Aufeinanderfolge
bereits bekleidet haben. Und damit unterliegt es auch keinem
Zweifel, dass wir in dem Consul. vom J. 183 es mit dem Günst­
ling der Faustina zu thuen haben. Denn diesen mit dem Bruder
des CommIs, Tntilius Lupercus, der mit Pontianus Gentianus auf
der Sepulcralinschrift eines den beiden Brüdern 1 gemeinsam ange~

hörenden Sklaven Corocuta Ca. I. L. II 550) erwähnt wird, zu
identificiren, geht desshalb nicht an" weil von ihm gar' nicht ein­
mal bekaunt ist, dass er Staatsämter bekleidet hat. Aus dem­
selben Grunde ist auch eine Gleichung mit einem anderen Mit­
gliede dieser Gens, dem TutiliQ.s Julianus, ausgeschlossen, der ge­
mäss eines Besohlusses des Collegium fabrum et centonariornm zu
Regimn Lepidi zwischen Mutina uud l'anetum in' Ga~lia oispadana
(Orelli 4133 Wilmanns 2855) im J. 190/943 unter die Patrone
des genannten Collegium aufgenommen worden ist. Dann da
diesem bloss das Praedicat honestus· vh: und nioht :viI' oJarissimus
oder vir egregius auf der Erztafel gegeben wird, so beweist dies
zur Genüge, dass TutiliuB JnlianuB weder senatorischer noch ritter­
licher Würdenträger war. Dies aber gerade ist es, was Ma.re
Aurel zum besonderen Vorwurf naoh Capitolin gemaoht wurde,
dass er soweit in seiner Indulgenz ging und die notorischen Haus­
freunde seiner kaiserlichen Gemahlin durch Würclen und Ehren­
stellen noch auszeiohnete. Somit bleibt der Consul suffectus des
Jahres 183 als einzige übrig, der auf die Ehre Anspruch
maohen, kann, der von Capitolin genannte Geliebte der FaustIna
gewesen zu sein. Mit Rücksicht darauf, dass weder sein Gentil­
name noch sein. Cognomen zu den häufig vorkommenden gehört,
werden wir schwerlich inen, wenn wir mit Marini (Arvali p. 362)
ihm auch das bei Comacchio gefundene Bronzesiegel mit der In­
schrift Tutilii POl;tiani (0. 1. L. V n. 8116, 57) zuerkennen.

Bonn. Jos. Klein.

die Inschrift eines Q. Voconius Vitulus (Grut.58, 3), von dessen Lebens.
stellung nichte bekannt ist. Auch ist die Aenderung paläographisoh
weniger den überlieferten Zügen eutsprechend.

1 Ihr Vater resp. Grossvater dürfte der Consul ordinarius des
J. 135/888 L. Tutilius Luperolls Pontianus (Bull. della comm. IU'cheot
eomunale Sero 2 t. VII! p. 21 n. 177) sein.




